
Bestandsdarstellung PLANZEICHENERKL RUNG 
gem.§2 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts vom 30. Juli 1981. 

~ 
D 

Öffentliche Gebäude Straßenbahngleisachse 

Bordstein 

Kanalschacht 

Art und Maf.l der baulichen N Verkehrsflächen, Grünflächen Sonsti 

. 

. 

,.-----:-] 
L.:____,_J 

1:: 1i1 ] 

l2Sl 

Wohngebäude 

Wirtschafts- und 
Industriegebäude 

GebäuQe mit Angabe 
d'er Geschoßzahl 

Arkaden 

Baum 

Böschung 

Grenzen 

Kleinsiedlungsgebiete 

Reine Wohngebiete 

WA Allgemeine Wohngebiete 

Besondere Wohngebiete 

Dortgebiete 

Mischgebiete 

Kerngebiete 

Industriegebiete 

Gewerbegebiete 

SO Sondergebiete 

und Durchfahrten 
Gemarkungsgrenze 

Flurgrenze 

Flurstücksgrenze 

Zahl der Vollgeschosse 

Mauer als Höchstgrenze z.B. ill zwingend 
als Mindest- und Höchstgrenze 

.Weitere Signaturen siehe Din 18702 und Katastervorschriften 

Alte Höhenlage ü. N.N. z. B, 30,17 

Textliche Festsetzungen 

Ausnahmen: 

Für das EckgrundstUck Holteistraße/Lotharstraße - Ge
markung Duisburg, Flur 209, Flurstück 26 und 267 - ist 
gemäß § 31 Abs, I Bundesbaugesetz (BBauG) eine Bebauung 
in offener Bauweise zum Gebäude HolteistraBe 86 hin 
ausnahmsweise zulässig. 

Aufhebungsvermerk 

Mit Irrkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind alle nach 
früheren baurechtliehen Vorschriften und städtebaulichen 
Plänen im Bereich dieses Bebauungsplanes getroffenen 
Festsetzungen aufgehoben. 

Hierbei handelt es sich um die Aufhebung des Durchfüh
rungsplanes Nr. 127 vom 14.!.1957 (gänzlich), 

Hinweis 

Für den Schutz des Baumbestandes im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes gilt die Satzung zum Schutz des Baumbe
standes in der Stadt Duisburg vom 9. März 1977 in der je
weils geltenden Fassung. 
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Stadt Duisburg BEBAUUNGSPLAN NR. 812 
Der Bebauungsplan besteht aus- diesem Blatt
... :. Hauptblättern ..... Nebenblatt Nebenblättern 
eille'r Begründung- dem EioeHiümerverzeie:hnis 

Es wird bescheinigt, daß die Bestandsangaben Für die Erarbeitung des Planentwurfs. 

-Neudori -
für den Bereich zwischen Gneisenaustraße, Holteistraße, LotharstraBe und Finkenstraße. 

Gemarkung Duisburg 

Flur 206 u. 209 

Rechtsyrundlagen: Bundesbaugesetz (BBauß) in der Fassung der Bekanntmac 
und durch Artikel 1 des Gesetzes zur Beschleunigung von Verfahren und zur 
i. d. f. der Bekanntmachung vom 15.9.1977 (BGBI. I S. .. 
Bauordnung für das Land Nordrhein ·Westfalen-

Maßstab 1 : 500 
vom 18.8.1976 (Bßßl. I S. 2256, 3617) 

von lnvestitionsvo 
der i 1 • 

1 der Vereinfachungsnovelle vom 3.12.1976 (BGBI.I S. 3281) 
B.7.1Y79 (BßBI. I S. 949). Baunutzungsverordnung (ßauNVO) 

(Pianzeichenverordnung) vom 30.7.1901 (BßBI. I S. 833). 
Gesetz vom 27.3.1979 (GV.NW. S. 122). 

.. Blatt län~ssehnitte und ..... Blatt Quersehliitte. 
Die Zusammengehörigkeit ist auf den einzelnen 
Teilen beurkundet. 

Duisburg,den .... ?:.~,J~.~ ................ . 

Vermessungs- und Katasteramt 

. ............ ggz .. J:l~.trn ................. . 

mit dem Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit 
übereinstimmen und daß die Festlegung der 
städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist. 

Duisburg, den ....... 7.-.. ~ . .J~.?~ ............. .. 

Vermessungs- und Kata'steramt 

......... 9.~ZJ:l~.1'11 .................... . 

Duisburg, den ..... !:.~:.1~.~? .............. .. 

Stadtplanungsamt 
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Vermerke 

Neuer Bordstein 

Flächen, bei deren Bebauung besondere 
bauliche Vorkehrungen zur Abwendung 
von Beeinträchtigungen des Rundfunk
und Fernsehempfangs für die Umgebung 
erforderlich sind 
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Dieser Plan ist auf Grund von Bedenken und Anregungen 
in .......................................... Farbe geändert worden. 

Duisburg, d.en .................................... . 
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10.5.1.Jß3 

Vermessungs- und Katasteramt Stadtplanungsamt 

~~~::.,) Angefertigt im Vermessungs- und Katasteramt 1982 

Der Rat der Stadt hat am .. ?.§.:}..J~~·~···· nach § 2 [ 1 1 des Bundesbaugesetzes 

·die Aufstellung dieses Bebauungsplan-Entwurfes beschlossen, 

Duisburg, den 17. 5.1982 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez Hackbarth 

Beigeordneter 

Der Aufstellungsbeschluß wurde am ..... ~ ... ~.J~.?.~ .... gemäß§ 2 I 1 1 des 

Bundesbaugesetzes ortsüblich bekannt gemacht. 

· Duisburg, den 17.5.1982 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez. Hackbarth 

Beigeordneter 

Der Rat der Stadt hat am ......................... nach § 2a [ 4] des Bundesbaugesetzes 

beschlossen, eine Bürgerbeteiligung nicht durchzuführen. 

Duisburg, den 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

Beigeordneter 

Ein Beschluß des Rates der Stadt nach § 2a [ 4 1 des Bundesbaugesetzes 

wurde nicht gelaßt . 

Duisburg, den 17.5.1982 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez. Hackbarth 

Beigeordneter 

Der Rat der Stadt hat am .. .1.0 •. 5...19.82 .... nach§ 2a [ 6] des Bundesbaugesetzes 

diesen Bebauungsplan -Entwurf und seine öffentliche Auslegung beschlossen. 

Duisburg, den 115.1982 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez. Hackbarth 

Beigeordneter 

Dieser Bebauungsplan-Entwurf, die Begründung und die aufzuhebenden 

Babauunrs·pläne [ siehe Aufhebungsvarmerk ] haben nach § 2a [6 ],§ 2 [6 J des 

Bundesbaugesetzes auf die Dauer eines Monats in der Zeit vom .. VdL1.$..~2 ...... 
bis .. JR,.'7:.1.~ß.2 ..... einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. 

Duisburg, den 7.1.1983 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez .Giersch 

Beigeordneter 

Der Rat der Stadt hat am .... 2~.Jl.JS:.e.2 .. nach§ 10 des Bundesbaugesetzes 

diesen Bebauungsplan aiA&ehliaßliellllar hllerHRgen in .............................. hrbe 

sowie die Aufhebungen der Festsetzungen,die. diesem Bebauungsplan 

entgegenstehen [siehe .tufhebungsvermerk] als Satzung beschlossen. 

Duisburg. den7.1.1983 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez.Giersch 

Beigeordneter 

Gemäß§ 11 ......................... des Bundesbaugesetzes ist dieser Plan mit 

Verfügung vom X~ .. J.~.~.L ..... Az.: }.~:L:Jf."Q,~.!.P.~!ß1tL. .............. .. 
genehmigt worden. 

Düsseldorl, den 7.4.1983 

(Siegel) 

Der Regierungspräsident 

Im Auftrage 

gez. Gibbisch 

Oberregierungsbaurat 

Die Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidenten Dösseidorf vorri 

.... HJ.~~.~ ......... Az.: .l~ ... ~ .. 7..1~ ... Q.2.LIJ~i.~l~.l ................................... isl 

am ... .1.0,5..19.83 ......... gemäß§ 12 des Bundesbaugesetzes mit dem Hinweis, 

daß dieser Bebauun_gsplan als Satzung mit Begründung vom Tage der 

Veröffentlichung der Bekanntmachung ab im Zimmer •.. 415 ... des Stadthauses 

an den Werktagen, montags bis freitags, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 

zu jedermanns 'Ein siebt öffentlich ausliegt, ortsüb'nch bekanntgemacht worden. 

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden. 

Auf die§§ 44 c und 155 a Bundesbaugesetz. sowie auf§ 4 Abs. 6 der GO. NW. 

wurde bei der Bekanntmachung hingewiesen. 

Duisburg, den 8.6.1983 

(Siegel) 

Der Obersta'i:ltdirektor 

ln Vertretung 

gez. Giersch 

Beigeordneter 


